Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)

Ausstattung mit Atemschutzgeräten

Hiermit geben wir Ihnen das Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern ID2-2241.2043-16 vom 14. August 2002 zur Kenntnis:

Im Mai diesen Jahres ist die überarbeitete Norm DIN 14530 Teil 16 für Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF) veröffentlicht worden. Im Vergleich zur alten Norm sind Atemschutzgeräte - 4 Pressluftatmer - Teil der Standardausstattung geworden. Aus feuerwehrtechnischer Sicht wird diese Anforderung grundsätzlich befürwortet. Die Umsetzung dieser Norm ist aber teilweise mit erheblichen Problemen verbunden. Für die staatliche Förderung von Tragkraftspritzenfahrzeugen wird im Benehmen mit dem Landesfeuerwehrverband Bayern e. V. daher folgendes geregelt:

Grundlage für die Förderung von Tragkraftspritzenfahrzeugen bildet die gültige DIN 14530 Teil 16 (Ausgabe Mai 2002), nach der Atemschutzgeräte zur Standardbeladung gehören. Bei entsprechender schriftlicher Begründung (Personalprobleme, fehlende Haushaltsmittel und dgl.) kann auf die Ausstattung von Atemschutzgeräten verzichtet werden. Zwingende Voraussetzung ist aber die Einhaltung der zehnminütigen Hilfsfrist durch ein geeignetes Feuerwehrfahrzeug mit Atemschutzgeräten (mind. 4 Pressluftatmer) einer benachbarten Feuerwehr. Im Zuwendungsantrag ist dies von der jeweiligen Gemeinde zum Ausdruck zu bringen.

Tragkraftspritzenfahrzeuge ohne Atemschutzgeräte sollten jedoch so ausgelegt werden, dass eine eventuelle spätere Nachrüstung (einschließlich dem Einbau von geeigneten Halterungen) kostengünstig an geeigneter Stelle im Fahrzeug möglich ist. Die Beladeliste für Tragkraftspritzenfahrzeuge wird derzeit überarbeitet. Des Weiteren muss die Kostenpauschale für die staatliche Förderung neu festgesetzt werden. Näheres hierzu folgt in einem gesonderten Schreiben.
